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Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat möge der Leistung einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gemäß § 20 des 
Gesellschaftsvertrages in Höhe von 352.000,-- EUR zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags 
2013 bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH 
zustimmen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Im Jahresabschluss 2013 weist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH (WEG) einen 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 352.145,84 EUR aus.  
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2013 damit 155.311,85 EUR. Zur Aufrechterhaltung der 
Leistungsfähigkeit der Gesellschaft ist  eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt 
Neustadt an der Weinstraße als Gesellschafterin erforderlich.  
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 21.11.2014 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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